23. JUNI 2022 - Gesetz zur Festlegung von Haushaltsbestimmungen im Bereich Gesundheit (Artikel 1, 3 und 4)


(Belgisches Staatsblatt vom 30. Januar 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.


FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST SOZIALE SICHERHEIT


23. JUNI 2022 - Gesetz zur Festlegung von Haushaltsbestimmungen im Bereich Gesundheit


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


TITEL 1 - Einleitende Bestimmung


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


TITEL 2 - Bestimmungen über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung


(…)


KAPITEL 2 - Abänderung des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung


Einziger Abschnitt - Anpassung des Haushaltsziels


Art. 3 - Artikel 40 § 1 Absatz 5 des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung, eingefügt durch das Gesetz vom 20. Dezember 2020 und abgeändert durch das Gesetz vom 21. Juni 2021, wird durch folgende Sätze ergänzt:

"Für das Jahr 2022 wird der Betrag des jährlichen Globalhaushaltszieles noch zusätzlich um 207.000.000 EUR erhöht. Diese zusätzliche Erhöhung ist integraler Bestandteil des jährlichen Globalhaushaltszieles für das Jahr 2022."




KAPITEL 3 - Inkrafttreten


Art. 4 - Die Artikel 2 und 3 treten am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 23. Juni 2022


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Sozialen Angelegenheiten
F. VANDENBROUCKE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

